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ERP-Hilfe . ..für Ge leh1'"teE:.wohnunge~ 

A n fra ge b e a n t ~ w 0 r tu' n . g" 

Die Abg.L u d"w i gund GenDssen hatten in einer parlamentarischen 

Anfrage den Bundeskanzler gebeten, bei Erstellung des definitiven ERP­

Wirtachaftsplanee im Interesse der ::Berufung hervorragender Wissenschaftler 

an 6sterreichisohe Hochsohulen auch die Wohnungs~edürfnisse der Gelehrten 

in diesen Plan einzubeziehen, um den menschenunv."Ürdigen Zustand auf diesem. 

Gebiete ein Ende z~setzeno 

In ::eea.ntwortung dieser Anfrage teilt :Bundeskanzler Ing.DrchocQF i g 1 

mit, dass durch eine bessere Sicherung des Wohm .o,:<=>'< bedürfnisses von Gelehrt~n 

eine ganze Reihe von Vorteilen nicht nur für dia Wissenschaft ~ sondern auch 

für die Wirtsohaft unseres Landes e~eicht werden kanno Die Möglichkeit, den 

Antrag zu verwii-ldichen, beschränkt sich jedoch durch die unbedingt-gebotene 

Rücksiohtnahme auf den Verw'endungszweck der zur Verfügung stehenden Mittel 

und auf deren Ausmass. 

»fs Zentralbüro . für ERP-Angelegenheiten wird bei den eben beginnenden 

Verhandlungen mit der EOA über das sogenannte U'berbrÜckungsprogrammvor-­

SChlagen, zur' teilweisen Deckung des Wohnbedii:rfnisses"von Gelehrten im 

Rahmen des ::eundes-Wohn- und Siedlungsfonds entsprechende Vorkehrungen zu / 

trefte~ Und zugleich beantragenp dass der zu diesem Zweck im Uberbrückungs­

programm für Arbeiterwohnbau vo~ges~hene :Bet~agvon 10 M~illionen Schilling 

auf 13 Millionen Schilling erhöht wirdQ Als :Begründung dieses ,Antrages 

wird geltend gemacbtwex-den, dass ebenso für qualifizierte geistige Arbeiter 

hinsichtlich der Wohnungsmöglichkeit gewisse. Mindestvcrkehrungen notwendig 

sind. Sollte dieser Antrag von Seiten der ECA gebilligt werden, wird zweifels-, 

ebne auch das noch zur letzten Entseheid'.mg berufene wirtschaftliche 

Jlinisterkomitee einer solche~ Erhöhung zustimmen", Die, Frage der Zuzi~hu.ng 

des. Rektors der Wiener Universität als Vorsitzender der Rektorenkonferenz 

zu den Verhandlungen wird für den Fall der Genehmigung durch das zuständige 

13undesministerium für s-oziale Verwaltung zu entscheiden sein. 
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